
EG 229 § 26 Überleitungsvorschrift zum Gesetz zur Bekämpfung der Zwangsheirat und
zum besseren Schutz der Opfer von Zwangsheirat sowie zur Änderung

weiterer aufenthalts- und asylrechtlicher Vorschriften. Die Aufhebung einer vor dem 1. Juli 2011
geschlossenen Ehe ist ausgeschlossen, wenn die Ehe nach dem bis dahin geltenden Recht zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr hätte aufgehoben werden können.

Das G zur Bekämpfg der ZwHeirat u zum besseren Schutz der Opfer von ZwHeirat sowie zur Änderg weiterer
aufenthalts- u asylrechtl Vorschr v 23.6.11 (BGBl I 1266/9; vgl BGB 1317 Rn 2, 1318 Rn 15) gilt grds auch für
Eheschl vor dem InKrafttr am 1.7.11. Um nicht nachträgl in einen bereits abgeschl Sachverhalt einzugreifen, kann
aus Gründen der RSicherh u des Vertrauensschutzes die Aufhebg der Ehe aber nur begehrt werden, wenn die bis
dahin geltde Aufhebgsfrist von 1 Jahr vor dem 1.7.11 noch nicht abgelaufen ist; in diesem Fall gilt zum Schutz
des genötigten Eheg die neue 3-Jahresfrist seit Ende der ZwLage (BT-Drs 17/4401 S 13).
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